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Vorwort 

Die Fachschaft Physik am HJK hat dieses schulinterne Curriculum für den 
Oberstufenunterricht entwickelt und darin verbindliche Inhaltsfelder, eine geeignete 
Reihenfolge der Themen und einen gemeinsamen Kontext festgelegt. Die Grundlagen der 
Leistungsbewertung und Klausurdauern sind ebenfalls definiert.

Die genannten Stundenkontigente sind Planungen und können im konkreten 
Einzelfall durchaus abgeändert werden!

Der schulinterne Lehrplan ist so gestaltet, dass er zusätzlichen Spielraum für Vertiefungen, 
besondere Interessen von Schülerinnen und Schülern, aktuelle Themen bzw. die 
Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Studienfahrten o.Ä.) belässt. 
Abweichungen über die notwendigen Absprachen hinaus sind im Rahmen des 
pädagogischen Gestaltungsspielraumes der Lehrkräfte möglich. Sicherzustellen bleibt 
allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt 
alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden.

Kompetenzbereiche:

Sachkompetenz, Erkenntnisgewinnungskompetenz, Kommunikationskompetenz und 
Bewertungskompetenz.

Die Erläuterungen zu den Kompetenzbereichen sind dem aktuell gültigen
Kernlehrplan Physik Sek II (Heft 4721, 1. Auflage des MSW NRW; Kernlehrpläne zum 
01.08.2022) S. 22-25 zu entnehmen.



Übersicht der Unterrichtsvorhaben  - Tabellarische Übersicht









Grundsätze der Leistungsbewertung in der Sekundarstufe II

Art und Umfang der Klausuren:

In der Stufe Q1 kann eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt werden.

Sonstige Mitarbeit:

Schriftliche Überprüfungen: Pro Halbjahr sind angekündigt ein bis zwei jeweils etwa
20 minütige schriftliche Überprüfungen des Unterrichtsstoffes der letzten vier
Unterrichtsstunden zu schreiben. Die Gewichtung dieser Übungen entspricht der Zahl der 
inhaltlich zugeordneten Unterrichtsstunden.



Experimentelles Arbeiten: Der (selbstständigen) Planung, Durchführung und Auswertung 
von Schüler- oder Demonstrationsexperimenten ist besonderes Gewicht beizumessen.

Hausaufgaben: Das Anfertigen von Hausaufgaben gehört nach § 42 (3) SchG zu den 
Pflichten der Schüler und Schülerinnen. Unterrichtsbeiträge auf der Basis von 
Hausaufgaben werden zur Leistungsbewertung herangezogen. Hierzu sind Hausaufgaben 
regelmäßig zu kontrollieren und zu besprechen, bei Bedarf auch schriftlich zu überprüfen.

Heftführung: Die formale Heftführung als solche wird nicht in der Fachnote erfasst.
Dagegen werden eigenständige Leistungen z.B. bei der Bearbeitung von Arbeitsaufträgen 
in der Stunde, der Formulierung von Auswertungen usw. zur Leistungsbewertung 
herangezogen. Ein besonderer Augenmerk ist auf sauberes, exaktes Zeichnen und (fach-) 
sprachlich angemessenes, korrektes Formulieren zu legen. Hierzu sind Hefte/
Versuchsprotokolle regelmäßig zu kontrollieren, bei Bedarf auch kursweise einzusammeln.

Besondere Lernleistungen: Referate, Kurzvorträge, Miniprojekte usw. sind regelmäßig 
und in allen Stufen auf freiwilliger Basis anzubieten und mit entsprechendem Gewicht in 
der Leistungsbewertung zu berücksichtigen. Diese Lernleistungen sollen besonders zur
Optimierung der Binnendifferenzierung in heterogenen Lerngruppen herangezogen 
werden.

Gültigkeit und Bezug zum KLP

Dieser schulinterne Kernlehrplan wird mit Fachkonferenzbeschluss vom 02.09.2023 gültig.
Er versteht sich immer und in allen Teilen ergänzend zum jeweilig geltenden Kernlehrplan
Physik für die Sekundarstufe Il an Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-
Westfalen.
Besonders die genannten Kompetenzen sind im Kernlehrplan an einigen Stellen vertieft 
ausgeführt und müssen bei allen Unterrichtsvorhaben beachtet werden.

Die Fachschaft Physik am HJK, vertreten durch den Vorsitzenden

Andrea Kurka, OStR i.E.


